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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  16.12.2019 öffentlich 
TOP 7. DSNR.: SR 119/2019 
 
Vereinbarung zwischen der Stadt Weißenhorn, dem Wirtschafts- und 
Bildungszentrum GbR in Weißenhorn (WiBiZ) und Vhs           
 

 
Anlage/n: Vereinbarung zwischen der Stadt Weißenhorn, dem WiBiZ und der 

Vhs; Defizitberechnung 
 
Sachbericht: 
 
Um die berufliche Fortbildung in Weißenhorn etablieren zu können und damit un-
sere Betriebe zu unterstützen mietete die Vhs in den Räumen des WiBiZ einen 
Computerraum zu Schulungszwecken an. Da die Satzung der Vhs aber vorsieht, 
dass die Vhs Räume von den Kommunen kostenlos zur Verfügung gestellt be-
kommt, und keine entsprechenden Räume der Stadt zur Verfügung standen, war 
dies nur möglich, wenn sich die Stadt verpflichtet ein gegebenenfalls auftreten-
des Defizit zu tragen. 
Sowohl die Vhs als auch das WiBiZ signalisierten im Vorfeld, dass die Einnahmen 
aus den Fortbildungsmaßnahmen die Mietkosten ausgleichen würden, und es 
deshalb zu keinem Defizit kommen würde.  
Hiervon unabhängig sicherte die Kreishandwerkerschaft mit Mail 24. März 2017 
zu, dass sie mindestens 8 Schulungen pro Jahr buchen werden. Die Handwerks-
kammer für Schwaben erklärte mit Mail vom 24.03.2017 Folgendes: 
 
„Insgesamt kommen wir, wenn alle möglichen Kurse und Prüfungen tatsächlich 
durchgeführt werden, auf ca. 300 bis 330 Stunden Unterricht / Prüfung. Für die-
se Kurse bräuchten wir nur die klassischen Office Programme evtl. noch Lexware. 
Für den Energieberaterunterricht mit 30 Stunden noch hottgenroth. In der Regel 
sind die Kurse sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden. Wenn wir von Un-
terrichtsstunden zwischen 8 und 10 UE pro Tag ausgehen, würden wir ungefähr 
max. 30 Tage belegen können.“ 
Aus diesem Grund und um die berufliche Fortbildung in der Schulstadt Weißen-
horn anbieten zu können, erklärte sich die Stadt bereit das Defizit zu überneh-
men (vgl. Nr. 4 der Vereinbarung). 
 
In der Folgezeit wurden die anvisierten Kurse aber nicht abgerufen, da – zumin-
dest wurde dies so geäußert – derzeit der Schwerpunkt der Handwerksbetriebe 
in der Abarbeitung von Aufträgen liege und nicht auf dem Gebiet der Fortbildung.  
Aus diesem Grunde kam es zu einem erheblichen Defizit. Wie Sie aus beigefügter 
Kostenaufstellung entnehmen können, entstand ein Kostendefizit von insgesamt 
5184,23 Euro. Dabei wurde fiktiv die in Aussicht gestellten Buchungen der Kreis-
handwerkerschaft und der hwk berücksichtigt. Diese Kosten wurden von der vhs 
getragen.  
 



Dies kann aber kein Dauerzustand sein. Es muss deshalb entschieden werden, ob 
die Stadt Weißenhorn als Schulstadt bereit ist das Kostendefizit weiterhin zu tra-
gen, oder ob sie die Vereinbarung kündigen soll. Ohne Kündigung läuft der Ver-
trag zum 31.12.2022 aus.  
Sollte man sich dafür entscheiden, dass die Vereinbarung nicht gekündigt wird, 
sollten die Räumlichkeiten für städtische Belange genutzt werden, wie Computer-
fortbildungen für Senioren usw.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Die Vereinbarung mit der Vhs und dem WiBiZ soll vorzeitig nicht gekündigt wer-
den.“ 
 
 
 
   
   
   
       Dr. Wolfgang Fendt  
       1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 
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 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 












